
Leistungs- und Leistungsbewertungskonzept im Fach Sport 
Nach Zustimmung der Fachkonferenz Sport wird das folgende fachspezifische Leistungs- 
und Leistungsbewertungskonzept ab dem Schuljahr 2015/16 (2.Halbjahr) verbindlich: 
 
A. Sekundarstufe I 
 
1. Leistungserbringung: Allg. Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Sport 
Die Leistungsbewertung soll zu Erkenntnissen über die individuelle Lernentwicklung 
führen und die Leistungen an verbindlichen Standards messen. 
Sie soll über den Stand des Leistungsprozesses des Schülers Aufschluss geben und 
somit Grundlage für die weitere Förderung sein (vgl. Richtlinien und Lehrpläne für die S I) 
Wie in den anderen Fächern ohne Klassenarbeiten bzw. Klausuren erfolgen die 
Lernerfolgsüberprüfungen im Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit”.  
Sie beziehen sich auf alle im Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten Leistungen, 
also nicht nur auf das erreichte Bewegungskönnen (sportmotorische Leistungen), sondern 
auch auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen fachlichen Kenntnisse, 
methodischen Fähigkeiten und Lernerfolge in den fachspezifisch wichtigen Kompetenzen.  
Sie geben Auskunft über den Grad der erreichten Kompetenz hinsichtlich angestrebter 
Leistungs-standards und damit auch über die Wirksamkeit des Unterrichts.  
Ihre Ergebnisse sind Grundlage der weiteren Unterrichtsgestaltung mit Blick auf eine 
Lernprogression, die sich nicht nur an den Inhaltsfeldern  und Unterrichtsgegenständen, 
sondern auch an den Schülerinnen und Schülern orientiert. 
Die Besonderheit des Sports liegt darin, dass meist eine unmittelbare Rückmeldung über 
das Ergebnis einer sportmotorischen Aufgabe erfolgen kann. Leistungen im Sport können 
einerseits das Selbstbewusstsein fördern, andererseits können Misserfolge aber auch das 
Selbstwertgefühl beeinträchtigen.  
Die Gestaltung von Leistungssituationen, insbesondere von direkten Überprüfungsformen, 
ist somit im Sport eine sensible und verantwortungsvolle Aufgabe.  
Vor diesem Hintergrund können die folgenden Inhalte der Leistungsbewertung im Fach 
Sport verstanden werden. 
 
Inhalte der Leistungsbewertung im Fach Sport 
Im Fach Sport bringen Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I ihre Leistungen in 
folgender Weise ein: 
a) Körperlich - sportliche Leistungsfähigkeit und fachspezifisches Wissen 
 Sportmotorischer Lern- und Leistungsfortschritt 
 messbare Leistungen (in den Bereichen Spielfähigkeit, Bewegungsqualität, 

Koordination, Kreativität, Vielseitigkeit, Ausdauer, Kondition, Kraft, Schnelligkeit) 
 Körper- und sportbezogenes Wissen in mündlicher und ggf. schriftlicher Form 
 in schriftlicher Form durch Abgabe von Lernergebnissen in schriftlich fixierter Form 

(Partner-/Gruppenbeobachtungsbögen, Regelwerke, Protokolle, o.ä.) 
 Schriftliche Lernerfolgskontrollen können ergänzend eingesetzt werden 
 in mündlicher Form durch individuelle Beiträge, v.a. durch die mündliche Beteiligung im 

Unterrichtsgespräch, durch Präsentationen und Referate 
 
 



b) durch selbstständiges Arbeiten in Form von: 
 Planung und Anleitung von einzelnen Stundenphasen (z.B. Aufwärmprogramm) 
 Eigenständiger Lösung von Bewegungsaufgaben 
 Selbstständiger Entwicklung eigener Stationen für ein Stationenlernen 

c) durch kooperatives Arbeiten 
 Einsatz und Mitarbeit in Partner- und Gruppenarbeitsphasen (z. B. Erstellen von 

Gruppenchoreographien, Erarbeitung von Spielzügen, Entwicklung eigener Spiele, 
etc.) 

 Einhalten von Regeln in Sportspielen, Fairness 
 Geben von Hilfe- und Sicherheitsstellungen 
 Bereitschaft zur Rollenübernahme (z. B. Coach, Schiedsrichter, Beobachter, 

Gesprächsleiter) 
d) durch individuellen Leistungsfortschritt und individuelle Leistungsbereitschaft 
 kontinuierliche Anstrengungsbereitschaft 
 individueller Fortschritt 
 Umsetzen von Aufgabenstellungen und Engagement in allen Bereichen des Unterrichts 

(z. B. Auf-/ Abbau, Aufwärmen, Mannschaftsbildung) 
 Selbstständige Nutzung zusätzlicher Übungsmöglichkeiten 

 
2. Vereinbarungen zur Bewertung 
 
Grundlegend werden im Sportunterricht zwei Formen der Lernerfolgsüberprüfung 
unterschieden: 
a) die „Punktuellen Lernerfolgsüberprüfungen“ 
b) die „Unterrichtsbegleitenden und prozessorientierten Lernerfolgsüberprüfungen“ 
 
a) Punktuelle Lernerfolgsüberprüfungen 
 
Punktuelle Lernerfolgsüberprüfungen haben ihren besonderen Sinn darin, dass alle 
Schülerinnen und Schüler nach einem bestimmten Unterrichtsabschnitt vor die gleiche 
Anforderung gestellt werden. Sie ermöglichen eine objektive Rückmeldung über 
Lernerfolge, indem sie Ergebnisse erfassen, die von allen Schülerinnen und Schülern 
unter vergleichbaren Bedingungen erbracht werden. Es werden sowohl motorische 
Leistungen als auch weitere fachlichen Leistungen (fachliche Kenntnisse, fachspezifische 
Kompetenzen wie Kooperationsbereitschaft, Leistungsbereitschaft) überprüft.  
Die fachlichen Kenntnisse können auch in schriftlicher Form überprüft werden.  
Beispiele für Punktuelle Lernerfolgsüberprüfungen sind: 
 Motorische Tests 
 Demonstration (Demonstration einer Bewegungsaufgabe; Spielbeobachtung und 

Demonstration einzelner Wettkampfsituationen; Präsentation einer Einzel-, Partner- 
oder Gruppenarbeit ...) 

 Beiträge zur Unterrichtsgestaltung (Aufwärmprogramme, Referate, ....) 
 Selbstbewertungsprozesse z. B. durch Beurteilungsbögen (Voraussetzung: 

transparente Bewertungsmaßstäbe) 
 Fremdbewertungsprozesse der Schüler untereinander z. B. durch Beurteilungsbögen 

(Voraussetzung: transparente Bewertungsmaßstäbe) 
 Schriftliche Übungen und Hausaufgaben 



b) Unterrichtsbegleitende und prozessorientierte Lernerfolgsüberprüfungen 
Unterrichtsbegleitende Lernerfolgsüberprüfungen ermöglichen es, Lernleistungen von 
Schülerinnen und Schülern in ihrer Stetigkeit sowie in vielfältigen Situationen 
einzuschätzen. Insbesondere Lernerfolge im Bereich der Methoden- und Sozialkompetenz 
können während des Unterrichtsverlaufs sehr viel deutlicher zum Ausdruck kommen als 
bei punktuellen Überprüfungen. Verhaltensweisen, welche unterrichtsbegleitend 
beobachtet werden können, sind z.B. 
 Bewegungskönnen 
 Einlassen auf Aufgabenstellungen und Unterrichtssituationen 
 Beiträge zu Analyse, Planung und Gestaltung von Unterrichtsphasen und -situationen 
 Beteiligung am Unterrichtsgespräch 
 Mitarbeit in Projekten 
 
Aus „Punktuellen Lernerfolgsüberprüfungen“ und „Unterrichtsbegleitenden 
Lernerfolgsüberprüfungen“ errechnet sich die Gesamtnote am Ende des Halbjahres.  
 
Hierbei steht der Punkt a) „Körperlich - sportliche Leistungsfähigkeit und fachspezifisches 
Wissen“ im Vordergrund und soll ca. 50% der Note ausmachen. Die restlichen 50% 
ergeben sich aus Ergebnissen in den Bereichen b)-d). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leistungsanforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 6 - Übersicht (Sport) 
                      Gute Leistungen 
                              Ende 6 

Leistungsanforderungen 
                  Ausreichende Leistungen 
                                 Ende 6 

Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

Schülerinnen und Schüler verfügen in 
grundlegenden sportlichen Handlungssituationen 

über insgesamt - den Anforderungen voll 
entsprechende - physische 

Leistungsvoraussetzungen zur angemessenen 
Bewältigung der Bewegungsaufgaben und dazu 

notwendiger konditioneller Fähigkeiten. 

psycho-physisch           
(6 L 1) 

Schülerinnen und Schüler verfügen insgesamt über 
physische Leistungsvoraussetzungen, die bereits 
altersbezogene Defizite aufweisen, die insgesamt 

aber noch grundlegendes sportliches Handeln 
ermöglichen; Einsicht und Wille zur 

Leistungsverbesserung sind vorhanden. 

Schülerinnen und Schüler verfügen über 
grundlegende technisch- koordinative Fähigkeiten 

in nahezu allen Bewegungsfeldern und 
Sportbereichen (u.a. Bewegungsgenauigkeit, -

fluss, -dynamik, -rhythmus); der Gesamteindruck 
der Bewegungsausführungen wird auch bei kleinen 

Fehlern nicht beeinträchtigt. 

technisch-koordinativ       
(6 L 2) 

Schülerinnen und Schüler verfügen über mäßig 
ausgeprägte technisch- koordinative Fähigkeiten (u.a. 
Bewegungsgenauigkeit, -fluss, -dynamik, -rhythmus), 

die den Anforderungen zum Teil nicht mehr 
entsprechen; der Gesamteindruck der 

Bewegungsausführungen wird auf Grund von Fehlern 
etwas beeinträchtigt. 

Schülerinnen und Schüler verhalten sich in den 
meisten sportlicher Handlungssituationen sowie in 

grundlegenden Spielhandlungen unter 
Berücksichtigung der Beurteilungskriterien taktisch-

kognitiv situativ angemessen. 

taktisch-kognitiv           
(6 L 3) 

Schülerinnen und Schüler verhalten sich in sportlicher 
Handlungssituationen sowie grundlegenden 

Spielhandlungen situativ wenig angemessen; einfache 
Handlungssituationen können selten taktisch-kognitiv 

angemessen bewältigt werden. 

Schülerinnen und Schüler bewältigen ästhetisch- 
gestalterische Grundanforderungen entsprechend 
der Aufgabenstellung und berücksichtigen dazu 

geforderte Gestaltungs- und Ausführungskriterien 
jeweils situativ angemessen. 

ästhetisch-gestalterisch      
(6 L 4) 

Schülerinnen und Schüler bewältigen ästhetisch- 
gestalterische Grundanforderungen selten 
entsprechend der Aufgabenstellung und 

berücksichtigen dazu nur zum Teil die geforderten 
Gestaltungs- und Ausführungskriterien. 

Schülerinnen und Schüler verfügen über 
grundlegende Kenntnisse zum eigenen sportlichen 
Handeln in allen Inhaltsfeldern und können diese 

vor dem Hintergrund erlebter Praxis an 
ausgewählten Beispielen reflektiert anwenden und 

nutzen. Sie können jederzeit über ihr eigenes 
sportliches Handeln und das der anderen situativ 

angemessen reflektieren. 

Fachliche Kenntnisse       
zum eigenen             

sportlichen Handeln (6 L 5) 

Schülerinnen und Schüler weisen bei den 
grundlegenden Kenntnissen zum eigenen sportlichen 
Handeln in Teilbereichen Lücken auf  und verfügen 

nur über rudimentäre Kenntnisse zum eigenen 
sportlichen Handeln in allen Inhaltsfeldern und 

können über ihr eigenes sportliches Handeln und das 
der anderen wenig sachgerecht reflektieren. 

Schülerinnen und Schüler verfügen über 
grundlegende Kenntnisse zum sportlichen 

Handeln im sozialen Kontext. Sie verfügen über 
differenzierte und vertiefte Kenntnisse und 

Einsichten in den entsprechenden Inhaltsfeldern 
und können diese beim Mit- und Gegeneinander 

stets sozialadäquat und teamorientiert 
anwenden. 

Fachliche Kenntnisse zum 
sportlichen Handeln im 
sozialen Kontext (6 L 6) 

Schülerinnen und Schüler weisen bei den 
grundlegenden Kenntnissen zum sportlichen Handeln 
im sozialen Kontext in Teilbereichen Defizite auf. Sie 

verfügen nur über rudimentäre Kenntnisse und 
Einsichten in den entsprechenden Inhaltsfeldern und 
können ihre Kenntnisse beim Mit- und Gegeneinander 

nicht sozialadäquat anwenden. 

--- 

Fachliche Kenntnisse zum 
Sport als Teil der         
gesellschaftlichen         

Wirklichkeit (6 L 7) 

--- 

Methodenkompetenz 

Schülerinnen und Schüler wenden grundlegende 
Fachmethoden sowie Methoden und Formen 
selbstständigen Arbeitens selbstständig und 

eigenverantwortlich an und nutzen die Kenntnisse 
hierfür situationsangemessen in anderen 

Sachzusammenhängen. 

Methodisch-strategische 
Verfahren anwenden       

(6 L 8) 

Schülerinnen und Schüler wenden grundlegende 
Fachmethoden sowie Methoden und Formen 
selbstständigen Arbeitens rudimentär und mit 

starker Unterstützung an. Sie können ihre schwach 
ausgeprägte Methodenkompetenz nicht immer 
situationsangemessen auf andere Sachverhalte 

übertragen. 

Schülerinnen und Schüler verfügen in nahezu allen 
sportlichen Handlungssituationen über 

grundlegende Gruppenarbeits-, Gesprächs- und 
Kommunikationstechniken und nutzen diese 

situativ beim gemeinsamen Sporttreiben. 

Sozial-kommunikative     
Verfahren anwenden       

(6 L 9) 

Schülerinnen und Schüler verfügen beim sportlichen 
Handeln nur über unzureichende Gruppenarbeits-, 

Gesprächs- und Kommunikationstechniken. Sie 
nutzen diese beim gemeinsamen sportlichen 

Handeln nur selten situativ angemessen. 

 
 



Gute Leistungen 
Ende 6 

Leistungsanforderungen 
Ausreichende Leistungen 

Ende 6 

Urteilskompetenz  

Schülerinnen und Schüler schätzen ihre 
individuelle psycho-physische Leistungsfähigkeit 
sowie ihre technisch- koordinativen, taktisch- 

kognitiven und ästhetisch- gestalterischen 
Fähigkeiten und die der Mitschülerinnen und 
Mitschüler mit Hilfe vorgegebener Kriterien 
selbstständig situationsangemessen ein. 

eigenes sportliches Handeln 
und das der Mitschülerinnen 

und Mitschüler (6 L 10) 

Schülerinnen und Schüler schätzen ihre individuelle 
psycho-physische Leistungsfähigkeit sowie ihre 

technisch- koordinativen, taktisch- kognitiven und 
ästhetisch- gestalterischen Fähigkeiten und die der 

Mitschülerinnen und Mitschüler nur mit Hilfe 
grundlegend ein. Ihre Selbst- und 

Fremdwahrnehmung ist in nahezu allen Bereichen 
schwach ausgeprägt. 

Schülerinnen und Schüler schätzen ihre eigenen 
Kenntnisse und die der Mitschülerinnen und 

Mitschüler  über sportbezogene Sachverhalte und 
Rahmenbedingungen weitgehend angemessen 

ein. 

Grundlegende Sachverhalte/ 
Rahmenbedingungen des 

eigenen sportlichen 
Handelns, des Handelns im 
sozialen Kontext (6 L 11) 

Schülerinnen und Schüler schätzen ihre eigenen 
Kenntnisse und die der Mitschülerinnen und 

Mitschüler  über sportbezogene Sachverhalte und 
Rahmenbedingungen sehr vereinfacht und sachlich 

nicht immer angemessen bzw. häufig nur unter 
starker Mithilfe. 

Schülerinnen und Schüler schätzen die 
Anwendung und Nutzung methodisch-

strategischer sowie sozial-kommunikativer 
Verfahren und Zugänge in Bewegung, Spiel und 

Sport bei sich selbst und anderen  stets 
angemessen ein. 

methodisch-strategische 
und sozial-kommunikative 

Verfahren und Zugänge bei 
Bewegung, Spiel und Sport 

(6 L 12) 

Schülerinnen und Schüler schätzen die Anwendung 
und Nutzung methodisch-strategischer sowie sozial-

kommunikativer Verfahren und Zugänge in 
Bewegung, Spiel und Sport bei sich selbst und 

anderen  oft nicht  angemessen ein. 

Beobachtbares Verhalten 

Schülerinnen und Schüler unterstützen einen 
geordneten Unterrichtsablauf und zeigen in 

verschiedenen sportlichen Handlungssituationen 
Verantwortungsbereitschaft für sich selbst und 

andere. Sie unterstützen weitgehend 
selbstständig das Herrichten und Aufrechterhalten 

der Sportstätte. 

Selbst- und               
Mitverantwortung (6 L 13) 

Schülerinnen und Schüler unterstützen den 
geordneten Unterrichtsablauf nur auf ausdrückliche 
Anweisung und zeigen in verschiedenen sportlichen 

Handlungssituationen kaum 
Verantwortungsbereitschaft für sich selbst und 
andere. Sie unterstützen das Herrichten und 

Aufrechterhalten der Sportstätte nur auf 
ausdrückliche Aufforderung. 

Schülerinnen und Schüler zeigen in Lern-,        
Übungs-, Trainingsprozessen kontinuierlich eine 
hohe Bereitschaft, die Ziele des Unterrichts zu 

erreichen; das bezieht sich sowohl auf 
sportbezogene kognitive wie auch auf kognitive 

Prozesse. Sie zeigen hohe 
Anstrengungsbereitschaft. 

Leistungswille,            
Leistungsbereitschaft,       

Anstrengungsbereitschaft    
(6 L 14) 

Schülerinnen und Schüler zeigen in Lern-, Übungs-, 
Trainingsprozessen eine geringe Bereitschaft, die 

Ziele des Unterrichts zu erreichen; das bezieht sich 
sowohl auf sportbezogene kognitive wie auch auf 
kognitive Prozesse. Sie zeigen von sich aus kaum 

Anstrengungsbereitschaft. 

Schülerinnen und Schüler setzen sich im 
Sportunterricht situationsangemessen eigene Ziele 
und verfolgen diese weitgehend selbstständig  bis 

zur Zielerreichung.   

Selbstständigkeit (6 L 15) Schülerinnen und Schüler setzen sich im 
Sportunterricht situationsangemessen selten eigene 

Ziele und müssen im Lern- Übungs- und 
Trainingsprozess  vom Lehrer zur Zielerreichung  

eng geführt werden. 

Schülerinnen und Schüler kennen die 
bewegungsfeld- und sportbereichsspezifischen 

Organisations- und Sicherheitsbedingungen und 
wenden diese allein und in der Gruppe unter 

Aufsicht der Lehrkraft sachgerecht an. 

Mitgestaltung und         
Organisation von          

Rahmenbedingungen       
(6 L 16) 

Schülerinnen und Schüler kennen die 
bewegungsfeld- und sportbereichsspezifischen 
Organisations- und Sicherheitsbedingungen nur 

teilweise und wenden diese nur auf ausdrückliche 
Aufforderung des Lehrers und unter seiner Anleitung 

sachgerecht an. 

Schülerinnen und Schüler haben ein auf 
Gerechtigkeit ausgerichtetes Werteverständnis 

und kooperieren in sportlichen 
Handlungssituationen alters- und 

situationsadäquat. Sie nehmen Rücksicht auf 
andere und zeigen Konfliktfähigkeit und Empathie. 
Darüber hinaus können sie ihr eigenes Verhalten 
sowie das Verhalten der anderen in Wettkampf- 
und Spielsituationen angemessen reflektieren.  

Fairness, 
Kooperationsbereitschaft 

und -fähigkeit            
(6 L 17) 

Schülerinnen und Schüler verhalten sich in einfachen 
Spielhandlungen sowie  in sportlichen 

Handlungssituationen häufig situativ unangemessen. 
Sie haben überwiegend den eigenen Vorteil im Blick 

und zeigen sich wenig einsichtig im Blick auf die 
Wertevorstellungen und Lösungsmöglichkeiten 

anderer. Darüber hinaus können sie kaum kritische 
Distanz zu ihrem eigenen sportlichen Handeln 

entwickeln.  

 
 
 
 
 



Leistungsanforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 9 – Übersicht (Sport) 
Gute Leistungen 

Ende 9 
Leistungsanforderungen 

Ausreichende Leistungen 
Ende 9 

Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  

Schülerinnen und Schüler zeigen eine dauerhaft 
hohe Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft 

sowie einen individuell förderlichen 
Leistungswillen ohne Rücksicht auf individuelle 
sportliche Interessen und Neigungen. Darüber 
hinaus zeigen sie die Bereitschaft, diese auch 

weiterhin zu verbessern. 

psycho-physisch  

(9 L 1) 

Schülerinnen und Schüler zeigen häufig eine geringe 
Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft sowie 

einen nur gering ausgeprägten Leistungswillen. Die 
psycho-physische Belastbarkeit ist schwach 

entwickelt. Es ist häufig ein Vermeidungsverhalten 
zu beobachten.  Einsicht und Wille zur 

Leistungssteigerung sind wenig ausgeprägt. 

Schülerinnen und Schüler verfügen in komplexen 
technisch- koordinative Anforderungen (u.a. 
Bewegungsgenauigkeit, -fluss, -dynamik, -

rhythmus) in nahezu allen Bewegungsfeldern und 
Sportbereichen über ausgeprägte technisch- 

koordinative Fertigkeiten; der Gesamteindruck der 
Bewegungsausführungen ist sicher und zeigt hohe 

Bewegungsqualität. 

technisch-koordinativ  

(9 L 2) 

Schülerinnen und Schüler weisen technisch- 
koordinative Mängel auf (u.a. bei 

Bewegungsgenauigkeit, -fluss, -dynamik, -
rhythmus), die den Anforderungen kaum 

entsprechen; der Gesamteindruck der 
Bewegungsausführungen wird auf Grund von 

Fehlern in der Bewegungsausführung qualitativ 
gemindert. Der Bewegungsfluss muss unterbrochen 

werden. 

Schülerinnen und Schüler verhalten sich in den 
meisten sportlichen Handlungssituationen sowie in 
grundlegenden Spielhandlungen taktisch-kognitiv 

situativ stets angemessen. Eine ausgeprägt 
differenzierte Selbst- und Fremdwahrnehmung 

führt auch unter Druckbedingungen zu 
sachgerechten und situativ angemessenen 

taktisch-kognitiven Entscheidungen. 

taktisch-kognitiv (9 L 3) Schülerinnen und Schüler verhalten sich in den 
meisten sportlichen Handlungssituationen sowie in 
grundlegenden Spielhandlungen taktisch-kognitiv 

situativ selten angemessen. Eine fehlerhafte Selbst- 
und Fremdwahrnehmung führt oftmals – bereits bei 

geringen Druckbedingungen - zu fehlerhaften 
taktisch-kognitiven Entscheidungen. 

Schülerinnen und Schüler bewältigen auch 
komplexe ästhetisch- gestalterische 
Anforderungen entsprechend der 

Aufgabenstellung. Sie berücksichtigen dazu 
geforderte Gestaltungs- und Ausführungskriterien 

stets situativ angemessen. 

ästhetisch-gestalterisch      
(9 L 4) 

Schülerinnen und Schüler bewältigen komplexe 
ästhetisch- gestalterische Anforderungen selten 

entsprechend der Aufgabenstellung und 
berücksichtigen dazu nur zum Teil die geforderten 

Gestaltungs- und Ausführungskriterien.  

Schülerinnen und Schüler verfügen über 
weitreichende Kenntnisse zum eigenen sportlichen 
Handeln in allen Inhaltsfeldern und können diese 

vor dem Hintergrund erlebter Praxis souverän 
reflektiert anwenden und nutzen. Sie können 

jederzeit über ihr eigenes sportliches Handeln und 
das der anderen situativ angemessen differenziert 

reflektieren. 

Fachliche Kenntnisse       
zum eigenen             

sportlichen Handeln  

(9 L 5) 

Schülerinnen und Schüler weisen kaum 
angemessene Grundkenntnisse zum eigenen 
sportlichen Handeln auf. Sie weisen in weiten 
Bereichen Lücken auf. Sie verfügen nur über 

rudimentäre Kenntnisse zum eigenen sportlichen 
Handeln in allen Inhaltsfeldern und können über ihr 
eigenes sportliches Handeln und das der anderen 

nicht immer sachgerecht reflektieren. 

Schülerinnen und Schüler verfügen über vertiefte 
Kenntnisse zum sportlichen Handeln im sozialen 

Kontext. Sie weisen sehr differenzierte Kenntnisse 
und Einsichten in den entsprechenden 

Inhaltsfeldern nach und können diese beim Mit- 
und Gegeneinander auch unter hohen 
Druckbedingungen sozialadäquat und 

teamorientiert anwenden. 

Fachliche Kenntnisse zum 
sportlichen Handeln im 

sozialen Kontext  

(9 L 6) 

Schülerinnen und Schüler weisen schwach 
ausgeprägte Grundlagekenntnisse zum sportlichen 

Handeln im sozialen Kontext in nahezu allen 
Bereichen vor. Sie weisen lückenhafte Kenntnisse 

und Einsichten in den entsprechenden Inhaltsfeldern 
nach und können diese beim Mit- und 

Gegeneinander auch nicht in Standardsituationen 
sozialadäquat und teamorientiert anwenden. 

Schülerinnen und Schüler verfügen über 
grundlegende Kenntnisse zum Sport als Teil der 

gesellschaftlichen Wirklichkeit. Sie können 
einfache gesellschaftliche Phänomene des Sports 
sachgerecht einordnen und für eigene sportliche 

Werthaltungen und Einstellungen nutzen. 

Fachliche Kenntnisse zum 
Sport als Teil der        
gesellschaftlichen         

Wirklichkeit  

(9 L 7) 

Schülerinnen und Schüler verfügen kaum über 
angemessenes Grundlagenwissen im Bereich des 

Sports als Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Sie 
können nicht einmal grundlegende  gesellschaftliche 
Phänomene des Sports sachgerecht einordnen und 

für eigene sportliche Werthaltungen und 
Einstellungen nutzen. 
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Methodenkompetenz 

Schülerinnen und Schüler wenden vielfältige 
Fachmethoden sowie Methoden und Formen 
selbstständigen Arbeitens selbstständig und 

eigenverantwortlich an. Sie können diese mühelos 
auf andere Sachverhalte übertragen. Sie weisen 

dabei hohe Selbststeuerungskompetenz auf.  

Methodisch-strategische 
Verfahren anwenden  

(9 L 8) 

Schülerinnen und Schüler wenden Fachmethoden 
sowie Methoden und Formen selbstständigen 

Arbeitens kaum selbstständig und 
eigenverantwortlich an und können diese auch nicht 
ohne starke Unterstützung  auf andere Sachverhalte 

übertragen und anwenden. Sie weisen nur sehr 
geringe Selbststeuerungskompetenzen auf. 

Schülerinnen und Schüler verfügen in nahezu 
allen sportlichen Handlungssituationen über 

differenzierte Gruppenarbeits-, Gesprächs- und 
Kommunikationstechniken und nutzen diese 

situativ angemessen beim gemeinsamen 
Sporttreiben. 

Sozial-kommunikative     
Verfahren anwenden  

(9 L 9) 

Schülerinnen und Schüler verfügen beim sportlichen 
Handeln oft nicht über sachgerechte 

Gruppenarbeits-, Gesprächs- und 
Kommunikationstechniken. Sie lassen diese beim 

gemeinsamen sportlichen Handeln ungenutzt. 

Urteilskompetenz ... 

Schülerinnen und Schüler beurteilen ihre 
sportbezogene Handlungskompetenz und die der 

Mitschülerinnen und Mitschüler selbstständig, 
differenziert – auch unter Druckbedingungen - 

situationsangemessen ein. 

eigenes sportliches Handeln 
und das der Mitschülerinnen 

und Mitschüler  

(9 L 10) 

Schülerinnen und Schüler beurteilen ihre 
sportbezogene Handlungskompetenz und die der 
Mitschülerinnen und Mitschüler kaum sachgerecht 
ein. Ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung ist nur 

sehr schwach ausgeprägt. 

Schülerinnen und Schüler beurteilen ihre eigenen 
Kenntnisse und die der Mitschülerinnen und 

Mitschüler  über sportbezogene Sachverhalte und 
Rahmenbedingungen auch unter 

Druckbedingungen sachgerecht und differenziert 

Grundlegende Sachverhalte/ 
Rahmenbedingungen des 

eigenen sportlichen 
Handelns, des Handelns im 

sozialen Kontext  

(9 L 11) 

Schülerinnen und Schüler nutzen ihre eigenen 
Kenntnisse und die der Mitschülerinnen und 

Mitschüler  über sportbezogene Sachverhalte und 
Rahmenbedingungen kaum/ wenig sachlich. Ihre 

Selbst- und Fremdwahrnehmung ist schwach 
ausgeprägt. 

Schülerinnen und Schüler beurteilen die 
Anwendung und Nutzung methodisch-

strategischer sowie sozial-kommunikativer 
Verfahren und Zugänge im Sport bei sich und 

anderen stets eigenverantwortlich und 
differenziert. 

methodisch-strategische 
und sozial-kommunikative 

Verfahren und Zugänge bei 
Bewegung, Spiel und Sport 

(9 L 12) 

Schülerinnen und Schüler beurteilen die Anwendung 
und Nutzung methodisch-strategischer sowie sozial-
kommunikativer Verfahren und Zugänge im Sport 
bei sich und anderen unsachgerecht/ lückenhaft. 

Beobachtbares Verhalten 

Schülerinnen und Schüler unterstützen einen 
geordneten Unterrichtsablauf und übernehmen 

Verantwortung für sich und andere. Sie 
unterstützen das Herrichten und Aufrechterhalten 

der Sportstätte selbstständig. 

Selbst- und               
Mitverantwortung  

(9 L 13) 

Schülerinnen und Schüler unterstützen einen 
geordneten Unterrichtsablauf nur auf Anweisung 

und übernehmen kaum Verantwortung für sich und 
andere. Sie unterstützen das Herrichten und 
Aufrechterhalten der Sportstätte nur nach 

Anweisung.  

Schülerinnen und Schüler zeigen in Lern-,        
Übungs-, Trainingsprozessen eine hohe 

Bereitschaft, Unterrichtsziele zu erreichen; das 
bezieht sich auf sportbezogene - wie auch auf 

Reflexionsphasen; die Anstrengungsbereitschaft 
ist hoch. 

Leistungswille,            
Leistungsbereitschaft, 

Anstrengungsbereitschaft  

(9 L 14) 

Schülerinnen und Schüler zeigen sich in Lern-, 
Übungs-, Trainingsprozessen wenig interessiert und 
bemüht, Unterrichtsziele zu erreichen; das bezieht 

sich auf sportbezogene - wie auch auf 
Reflexionsphasen. Die Anstrengungsbereitschaft ist 

gering. 

Schülerinnen und Schüler setzen sich 
situationsangemessen eigene Ziele,  wählen 

sachgerecht fachliche Kenntnisse und 
Fachmethoden bzw. Methoden und Formen 
selbstständigen Arbeitens situations- und 

altersangemessen aus und verfolgen avisierte, 
realistische  Ziele eigenständig bis zur 

Zielerreichung.   

Selbstständigkeit  

(9 L 15) 

Schülerinnen und Schüler setzen sich selten situativ 
angemessene eigene Ziele und müssen im Lern- 

Übungs- und Trainingsprozess  von der Lehrkraft zur 
Zielerreichung  stark angeleitet werden. Sie 
verfolgen Unterrichtsziele oftmals erst nach 

mehrfacher Aufforderung. 

Schülerinnen und Schüler kennen die 
Bewegungsfeld - und Sportbereich - spezifischen 
Organisations- und Sicherheitsbedingungen und 

wenden diese allein und in der Gruppe 
sachgerecht an. 

Mitgestaltung und          
Organisation von          

Rahmenbedingungen  

(9 L 16) 

Schülerinnen und Schüler kennen die Bewegungsfeld 
- und Sportbereich - spezifischen Organisations- und 
Sicherheitsbedingungen nur teilweise und wenden 

diese nur auf ausdrückliche Aufforderung der 
Lehrkraft sachgerecht an. 

Schülerinnen und Schüler haben ein auf 
Gerechtigkeit ausgerichtetes Werteverständnis, 

kooperieren und kommunizieren alters- und 
situationsadäquat. Sie nehmen sie Rücksicht auf 

Fairness, 
Kooperationsbereitschaft  
und -Kooperationsfähigkeit 

Schülerinnen und Schüler verhalten sich häufig 
situativ unangemessen und können die Leistungen 

anderer kaum anerkennen und wertschätzen. 
Außerdem können sie kaum kritische Distanz zu 



andere und zeigen Konfliktfähigkeit und Empathie. 
Darüber hinaus können sie ihr eigenes Verhalten 

sowie das Verhalten anderer in sportlichen 
Konfliktsituationen angemessen reflektieren. 

(9 L 17) ihrem eigenen sportlichen Handeln entwickeln. Es 
gelingt ihnen kaum, ihr eigenes Verhalten sowie das 
Verhalten anderer in sportlichen Konfliktsituationen 

angemessen zu reflektieren. 

 
 
 
B. Sekundarstufe II 
Die Leistungsbewertung in der Sekundarstufe II erfolgt im Fach Sport- unter 
Berücksichtigung der erhöhten Leistungsfähigkeit- ebenfalls nach den oben genannten 
Kriterien. Am Quirinus-Gymnasium kann das Fach Sport nicht schriftlich gewählt werden, 
weshalb keine Klausuren geschrieben werden. 
 
Alle Inhalte der Leistungsbewertung: 
a) Körperlich - sportliche Leistungsfähigkeit und fachspezifisches Wissen 
b) Selbstständiges Arbeiten 
c) Kooperatives Arbeiten 
d) Individuellen Leistungsfortschritt und individuelle Leistungsbereitschaft 
 
bleiben erhalten. 
 


